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• Soweit allgemeine Wohnnutzung am Standort bereits genehmigt vorliegt, ist die Verträglichkeit der
geplanten gewerblichen Nutzung mit dieser in den Planunterlagen zu belegen. Hierbei wäre der
Schutzanspruch von Wohnnutzung zugrunde zu legen. Sollte ggf. vorhandene und genehmigte
allgemeine Wohnnutzung zukünftig nicht mehr zulässig sein (und auf den Bestandsschutz reduziert
werden), sollten hierzu Ausführungen in der Begründung aufgenommen werden.

• Auf die mit Stellungnahme vom 04.10.2023 gegebenen Hinweise wird erneut verwiesen. Aus städte-
baulicher Sicht wird der gewählte abgesetzte Standort weiterhin sehr kritisch gesehen. Die Aus-
führungen zur Standortbegründung für den Hof Böllmaas werden zur Kenntnis genommen. Die
planungsrechtlich erstmalige Zulassung einer gewerblichen Nutzung und die vorgesehene Neube-
bauung stellen eine städtebaulich unerwünschte Verfestigung und Erweiterung eines Siedlungssplit-
ters dar und lassen damit einhergehend die Entwicklung unorganischer Siedlungsstrukturen sowie
die Zersiedelung des Außenbereichs erwarten. Der Außenbereich ist grundsätzlich von Bebauung
freizuhalten und für die privilegierten Nutzungsarten vorgesehen. Die Planung begründet weiterhin
einen neuen, gewerblichen Ansatz im Außenbereich, der sich nicht in räumlicher Nähe zu bestehen-
den Gewerbestandorten und ohne jeglichen Siedlungszusammenhang befindet.

• In der Begründung zum Bauleitplan sind entsprechend dem Stand des Verfahrens u. a. nach der
Anlage 1 zum BauGB die aufgrund der Umweltprüfung ermittelten und bewerteten Belange des
Umweltschutzes in einem Umweltbericht darzulegen (§ 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB). Der Umweltbericht
bildet einen gesonderten Teil der Begründung (§ 2a Satz 3 BauGB). Seiner Funktion als einer der
zentralen Teile der Begründung kann der Umweltbericht nur dann nachkommen, wenn er in die Be-
gründung rechtsformal integriert ist. Ein Beifügen als „bloße Anlage würde dieser Bedeutung, die
durch das Postulat, das im Umweltbericht beschriebene Ergebnis der Umweltprüfung sei in der Ab-
wägung zu berücksichtigen (§ 2 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 2a Satz 2 BauGB), betont wird, nicht
gerecht werden. Der Umweltbericht ist daher in die Begründung zu integrieren (zwischen Überschrift
„Begründung und der Unterschrift der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters) und entsprechend
der Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 Nummer 2 BauGB zur Vermeidung eines beachtlichen
Verfahrensmangels zu gliedern.

• XPlanung ist ein Datenstandard zur Bereitstellung von räumlichen Planungsdaten aus Bauleitpla-
nung, Raumordnung, Landes- und Regionalplanung sowie zukünftig auch der Landschaftspla-
nung in standardisierter und maschinenlesbarer Form (Dateiformat XPlanGML). Dieser Daten-
standard sichert einen verlustfreien Austausch von Planinhalten in direkter Verknüpfung zu den
Geometrie- und zugehörigen Metadaten sowie die Beschleunigung interner Verfahren und Opti-
mierung normierter Arbeitsprozesse.

Im Hinblick auf die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) sowie die fortschreitende Dig-
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